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Kostenaufwand für Hundeaufnahme 
Ihre Anfrage vom 11.09.2016 

Sehr geehrter Herr Back, 

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: Wie hoch sind die Gesamtkosten, die durch die Aufnahme aller Hunde in 
Dormagen für die Stadt Dormagen entstehen? 

Gemäß Angebot der Firma Springer Kommunale Dienste GmbH aus Düren, Viandener 
Straße 12, wird nach Anzahl der nachgewiesenen Haushalte abgerechnet. Bei rund 
28.000 Haushalten wird mit einem Kostenaufwand von rund 32.000,00 € gerechnet. 

Das Steueramt geht davon aus, dass durch die Befragung rund 500 nicht angemeldete 
Hunde erfasst werden können, so dass mit Mehrerträgen von 50.000 € jährlich gerech-
net werden kann. 

Zu 2.: Wie werden die eingenommenen knapp 400.000 € Hundesteuer im Stadt-
gebiet eingesetzt (welche Verwendung)? 

Nach § 3 Abgabenordnung sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung 
für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwe-
sen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zu-
trifft, an den das Gesetz (hier die Hundesteuersatzung) die Leistungspflicht knüpft. 

Bankverbindungen der Stadt Dormagen 
[Gläubiger-ID: DE7600000000002384] 
Sparkasse Neuss 
IBAN: DE27 3055 0000 0000 3305 22, BIC: WELADEDN 
Volksbank Düsseldorf Neuss 
IBAN: DE18 3016 0213 3100 9110 18, BIC: GENODED1DNE 
VR Bank Dormagen 
IBAN: DE78 3056 0548 3020 2000 13, BIC: GENODED1 NLD 

Allgemeine Sprechzeiten 
Mo, Di, Mi 8.30 — 12 Uhr, 
Do14-18 Uhr, Fr 8.30-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

ÖPNV: Bus 881, 882, 883, 884, 
885, 886; Haltestelle Marktplatz 

Zentrale 
Telefon 02133 257-0 
Telefax 02133 257-77000 
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Die Steuer ist also gegenleistungslos und soll den allgemeinen öffentlichen Finanzbe-
darf decken. Erbringt das öffentliche Gemeinwesen eine dem Abgabenpflichtigen indivi-
duell zurechenbare Gegenleistung für die Geldleistung, so handelt es sich nicht um eine 
Steuer, sondern um einen Beitrag oder eine Gebühr. 

Zu 3.: Wie und zu welcher Höhe wird die Hundesteuer für Hunde-/Tiere einge-
setzt? 

Wie bereits unter Punkt 2 erläutert, wird die Steuer nicht als Gegenleistung für eine be-
sondere Leistung erhoben. Unabhängig davon hat die Stadt Dormagen im Jahr 2015 für 
die Anschaffung von 20 Hundebeutelstationen und 20 Abfalleimern 5.500 € verwendet. 
Im Jahr 2016 wurden bisher 16 Stationen und 10 Abfalleimer für 2.500 € angeschafft. 
Für Abreißbeutel sind 2015 1.250 € und 2016 850 € aufgewendet worden. 

Zu 4.: Welche bestehenden oder neuen Maßnahmen sind mit der Hundesteuer 
geplant? 

Es sind vorerst keine weiteren Maßnahmen geplant. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Ratsbüro gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

17, 

Lierenfeld 
Bürgermeister 
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